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     Abbildung 1: Planungsregion  

     Düsseldorf ©brd 

 

Der betroffene Änderungsbereich befindet sich im südlichen Bereich des Kreises Mettmann. We-
sentliches Thema der Planung ist die Darstellung eines ASB-Z. Hierbei handelt es sich um eine 
regionalplanerische Festlegung gemäß Anlage 3 der DVO zum Landesplanungsgesetz Nordrhein-
Westfalen (LPlG NRW) mit folgenden Merkmalen und Funktionen: 

�x Vorranggebiet im Sinne § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG 

�x ASB oder ASB-Teilbereiche, die aufgrund ihrer räumlichen Lage oder besonderer Stand-
ortfaktoren oder rechtlicher Vorgaben bestimmten, durch zeichnerische Darstellung mit 
Planzeichen 1. bc) gekennzeichneten und/oder durch textliche Darstellungen zu benen-
nenden baulich geprägten Nutzungen vorbehalten sind. Hier: Erholungs-, Sport-, Freizeit- 
und Tourismuseinrichtung i.S.d. Ziel 6.6-2 Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 
(LEP NRW) 
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Abbildung 2: Verfahrensablauf ©brd 

 

Im Zuge der vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung des Planentwurfes und des Umweltberichtes 
wurde im Zeitraum vom 26.02.2020 bis 27.03.2020 das Scoping gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 ROG 
durchgeführt. Hierzu wurden alle öffentlichen Stellen, deren umwelt- und gesundheitsbezogener 
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chen Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung im Schwerpunkt vor allem aus lokaler Per-
spektive erfolgen und auf Basis von Beschreibungen innerhalb eines Flächensteckbriefes erfol-
gen, welcher den Standort und dessen Umfeld genauer in den Blick nimmt. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung des Plans 

Gegenstand der Umweltprüfung sind alle Planinhalte der Änderung des Regionalplanes, von de-
nen erhebliche Umweltauswirkungen ausgehen können. Wie bereits dargelegt, ist die Festlegung 
eines ASB-Z vorgesehen, dem die Bindungswirkung eines Vorranggebietes der Raumordnung ge-
mäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG zukommt. Für die nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebenen 
ergibt sich dadurch in diesem Bereich somit erstmalig ein zu beachtender Vorrang für Flächen 
der Siedlungsentwicklung. Den hier möglichen raumbedeutsamen Nutzungen muss damit zu-
nächst unterstellt werden, dass von ihnen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgehen 
können.  

Aus diesem Grund wird die geplante Festlegung einer vertieften, räumlich konkreten Prüfung 
unterzogen. Hierzu wird eine schutzgutbezogene, anhand der definierten Umweltziele entwi-
ckelte, kriteriengestützte Bewertung erfolgen (siehe hierzu noch folgend Kap. 2.4).  

Nicht Bestandteil tiefergehender Betrachtungen im Umweltbericht wird die rein redaktionelle 
und klarstellende Darstellung von Oberflächengewässern südlich des ASB-Z sein. Für die hier be-
�Œ���]�š�•���À�}�Œ�Z���v�����v���v���t���•�•���Œ�(�o�����Z���v�����Œ�(�}�o�P�š�����]�����Z�º���l�v���Z�u���������Œ�������Œ�•�š���o�o�µ�v�P���c���o�o�P���u���]�v���Œ���&�Œ���]�Œ���µ�u- 
�µ�v�������P�Œ���Œ�����Œ���]���Z�^���Ì�µ�P�µ�v�•�š���v�������Œ�������Œ�•�š���o�o�µ�v�P���c�K�����Œ�(�o�����Z���v�P���Á���•�•���Œ�^ und kleinflächig auch die 
�Z�º���l�v���Z�u���������Œ�������Œ�•�š���o�o�µ�v�P���À�}�v���c�K�����Œ�(�o�����Z���v�P���Á���•�•���Œ�v�^���Ì�µ�P�µ�v�•�š���v�������Œ�������Œ�•�š���o�o�µ�v�P�����o�•���c���o�o�P���r
meiner Freiraum- �µ�v�������P�Œ���Œ�����Œ���]���Z�^. Hier wird lediglich die faktisch vorhandene Bestandssitua-
tion nachvollzogen. Insoweit kommt es durch die Festlegung nicht zu neuen, veränderten Aus-
nutzungsmöglichkeiten von Flächen. Überdies werden den beiden letztgenannten Festlegungen 
hinsichtlich der definierten Ziele des Umweltschutzes räumlich positive Umweltauswirkungen zu-
geschrieben.  

Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen 

Soweit erforderlich, erfolgt ebenso eine Betrachtung möglicher grenzüberschreitender Umwelt-
auswirkungen. Nach Einschätzung der Lage der Planbereiche und unter Berücksichtigung der im 
Kapitel 2.4 noch vorzustellenden Kriterien sowie der Einwirkbereiche möglicher Wirkfaktoren 
wurde bereits zum Zeitpunkt des Scopings davon ausgegangen, dass grenzüberschreitende Um-
weltauswirkungen nicht zu befürchten sind. Im Rahmen des Scopings sind keinerlei Stellungnah-
men eingegangen, die zu einer anderen Einschätzung führen müssten.  

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung, Ausgleich 

Gemäß Nr. 2 c der Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG sind überdies auch Angaben zu geplanten Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen zu ma-
chen. Dies ist insbesondere dann geboten, wenn regionalplanerische Festlegungen erfolgen, de-
nen mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche Umweltauswirkungen zu unterstellen sind. Dieses 
kann vorliegend der Fall sein. 
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�x welche Kriterien hieraus zur Prognose voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen 
abzuleiten sind,  

�x welche Datengrundlagen hierfür zur Verfügung stehen, 

�x welche Art der Betroffenheit eines Kriteriums als Indikator für eine erhebliche Umwelt-
auswirkung für ASB-Z-Festlegungen bewertet wird. 

Wesentlicher Anknüpfungspunkt für eine Umwelterheblichkeit auf regionalplanerischer Ebene 
ist die Flächeninanspruchnahme bestimmter Räume, denen für einzelne Schutzgüter eine hohe 
Bedeutung zugemessen wird. Soweit von möglichen, über den eigentlichen Bereich der Festle-
gung hinausreichenden, substantiellen Wirkungen auszugehen ist, wird auch das Vorkommen 
von schützenswerten Räumen im Umfeld der Darstellung in die Bewertung einbezogen.  

In den nachfolgenden Unterkapiteln erfolgt dann eine kurze Erläuterung der ausgewählten und 
schutzgutbezogen operationalisierten Kriterien. Es wird aufgezeigt, welche rechtsverbindlichen 
oder ansonsten in Plänen und Programmen festgelegten Ziele sie jeweils operationalisieren oder 
welche Ausprägung von Schutzgütern sie als Fachdatensatz beschreiben. Ferner wird dargelegt, 
bis zu welcher Reichweite der regionalplanerischen Festlegung im Einzelfall eine erhebliche Um-
weltauswirkung unterstellt wird (beispielsweise nur die direkte Flächeninanspruchnahme eines 
wertvollen Bereiches oder ggf. auch Fernwirkungen, beispielsweise Umfeld 300m). 

Mit dieser Planänderung erfolgt eine ASB-Darstellung mit dem Nutzungsschwerpunkt Erho-
lungs- , Sport-, Freizeit- und Tourismuseinrichtung. Dazu sollen künftig auch ein Hotel und eine 
Ferienhaussiedlung gehören. Hinsichtlich der Intensität möglicher erheblicher Umweltauswir-
kungen wird die Festlegung insoweit mit einer normalen ASB-Festlegung gleichgesetzt. Die nach-
folgende Beschreibung von Indikatoren für erhebliche Umweltauswirkungen (rechte Spalte der 
Tabelle 1) unterstellt der Zweckbindung Freizeit somit keine begünstigenden Faktoren, sondern 
nimmt einen realistischen Worst-Case an (bauliche Inanspruchnahme bisheriger Freiflächen, 
Publikumsverkehr, längere Aufenthalte im Plangebiet).  

Die Prognose erheblicher Umweltauswirkungen kann sich auf dieser ersten räumlichen Planungs-
ebene naturgemäß nur auf das im Rahmen der regionalplanerischen Festlegung möglichen Nut-
zungsspektrum der regionalplanerischen Festlegung im Maßstab 1:50 000 und die Flächeninan-
spruchnahme fokussieren. Dies kann dazu führen, dass die Betroffenheit einzelner Schutzgüter 
auf dieser Ebene relativ pauschal und im Sinne einer realistischen worst-case-Betrachtung vor-
sorglich als erheblich eingestuft wird, wenngleich auf nachfolgenden Planungs- und Genehmi-
gungsebenen noch Nutzungen mit geringeren als den hier angenommenen Umweltauswirkun-
gen geplant und somit hier festgestellte Betroffenheiten ggfs. nicht oder nur in vermindertem 
Umfang zum Tragen kommen. 

Ausdrücklich nicht vorgesehen ist eine über die hier beschriebene Prüfmethodik hinausgehende, 
spezifische umweltbezogene Betrachtung und Bewertung einzelner Räume beispielsweise durch 
eigene aktive Begehung oder Kartierung. Die vorhandenen und insbesondere vom Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) zur Verfügung ge-
stellten Umweltinformationen werden als ausreichende Grundlage für die regionalplanerische 
Umweltprüfung angesehen.  
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Wechselwirkungen gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 4 ROG umschreiben funktionale Beziehungen zwischen 
den zu untersuchenden Schutzgütern. Eine Beschreibung und ggf. Bewertung wird auch hier nur 
im Rahmen der beschriebenen Untersuchungstiefe erfolgen können. Dabei sind sie letztlich be-
reits indirekt über die beschriebenen Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter miter-
fasst. Soweit im Rahmen der hier schutzgutbezogenen Umweltprüfung entscheidungsrelevante 
Wechselwirkungen auftreten, wird diese Betroffenheit im Flächensteckbrief aufgezeigt und in die 
Bewertung einbezogen.  
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Tabelle 1 �t ASB-Z 
Ziele, Kriterien, Datengrundlagen und Prognose der Erheblichkeit (in Fettdruck und Gelb: Kriterium erhöhten Gewichts, in Normaldruck: Krite-
rium einfachen Gewichts) 
 

Schutzgü-
ter 

Ziele des Umweltschutzes Kriterien Datengrundlagen 
Indikatoren für die Prog-

nose erheblicher Um-
weltauswirkungen 

Menschen / 
menschliche 
Gesundheit 
 
 
 
 
 
 
 

�¾ Sicherung und Entwicklung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft (§ 1 BNatSchG, § 13 
LNatSchG NRW) 

�¾ Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und 
vor schweren Unfällen im Sinne des Art. 3 Nr. 13 
der RL 2012/18/EU hervorgerufenen Auswirkun-
gen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 
schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich 
genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege (§ 50 
BImSchG, 12. BImSchV) 

�¾ Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf 
den Menschen durch Lärm, Erschütterungen, 
elektromagnetische Felder, Strahlung und Licht 
(Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG, § 47 a-f 
BImSchG, § 2 ROG, §§ 1, 48 BImSchG, 16., 18., 26. 
und 39. BImSchV, TA Lärm) 

�¾ Schutz vor schädlichen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit durch Luftverunreinigun-
gen (Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und 
saubere Luft für Europa,§ 2 ROG, Geruchsimmissi-
onsrichtlinie GIRL, Nationale Nachhaltigkeitsstra-
tegie, §§ 1, 48 BImSchG, 39. BImSchV, TA Luft) 

Auswirkungen auf die Wohnsitua-
tion / Aufenthaltssituation  
Siedlungsbereiche 

Kartografische Abbildung von Be-
triebsbereichen und Anlagen nach 
Störfall-Verordnung (KABAS) 

�x Lage innerhalb der Abstandsemp-
fehlung eines Betriebsbereiches  

Auswirkungen auf Kurorte / 
Kurgebiete und Erholungsorte / 
Erholungsgebiete 

Kur- und Erholungsorte im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf (Ministerial-
blätter NRW, 
(Ministerialblätter NRW, 
http://sgv.lds.nrw.de/) 
 
Nachträglich aktualisiert in 2013 

�x Flächeninanspruchnahme von Kur- 
und Erholungsgebieten 

 
 
 
 
 
 

Auswirkungen auf die Erholungs-
situation (lärmarme Räume) 

LANUV NRW (lärmarme naturbezo-
gene Erholungsräume); Datenab-
frage März 2012 

�x Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Räumen mit herausra-
gender Bedeutung 

 

Auswirkungen auf die Wohnsitua-
tion / Aufenthaltssituation  
Siedlungsbereiche  

Aktuelle Rechtsverordnungen zu 
den Fluglärmzonen Flughäfen Düs-
seldorf und Weeze �t Stand Dezem-
ber 2013 
Erweiterte Fluglärmzone des RPD �t 
Stand Dezember 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

�x Lage innerhalb einer Fluglärmzone 
oder erweiterten Fluglärmzone 
(Flughäfen Düsseldorf und Weeze)  
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Tiere, Pflan-
zen, Biologi-
sche Vielfalt 

�¾ Schutz wildlebender Tiere, Pflanzen, ihrer Lebens-
stätten und Lebensräume, der biologischen Viel-
falt (FFH-Richtlinie 92/43/EWG, Vogelschutzrichtli-
nie 79/409/EWG, Nationale Strategie zur biologi-
schen Vielfalt, §§ 1, 23, 30, 32, 33, 44 BNatSchG, § 
42 LNatSchG NRW, § 2 ROG) 

�¾ Sicherung sämtlicher Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen (§ 6 WHG, § 2 LWG, § 1 BNatSchG, § 2 
ROG) 

�¾ Schaffung eines Biotopverbundsystems (§ 21 
BNatSchG) 
 

Auswirkungen auf nachfolgende, 
naturschutzrechtlich geschützte 
Bereiche:  
Natura 2000-Gebiete 
 

 
 
 
LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

 
 
 
�x Flächeninanspruchnahme von 

FFH-/ Vogelschutzgebieten 
�x Vorkommen von FFH-/ Vogel-

schutzgebieten im Umfeld (300m) 
 
(Gesonderter Prüfauftrag gemäß § 34 
BNatschG) 

Nationalparke 
 

In Planungsregion nicht vorkom-
mend 

----- 

Naturschutzgebiete (NSG)  
 

LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

�x Flächeninanspruchnahme von 
NSG 

�x Vorkommen von NSG im Umfeld 
(300 m) 

geschützte Biotope nach § 30 
BNatSchG bzw. § 42 LNatSchG 
NRW) 

LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

�x Flächeninanspruchnahme eines ge-
schützten Biotops 

Auswirkungen auf verfahrenskri-
tische Vorkommen planungsrele-
vante(r) Pflanzen- und Tierarten 
 

LANUV NRW �t Frage zur möglichen 
Beachtung von artenschutzrechtli-
chen Konflikten in vorgelagerter re-
gionalplanerischer Abschätzung ist 
Teil der Scopinganfrage an das LA-
NUV NRW 
 

�x Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischem 
Vorkommen planungsrelevanter 
Tierarten  

 
�x Vorkommen verfahrenskritischer 

planungsrelevanter Tierarten im 
Umfeld (300 m) 

 
�x Flächeninanspruchnahme in Be-

reichen mit verfahrenskritischem 
Vorkommen planungsrelevanter 
Pflanzenarten  

Auswirkungen auf schutzwürdige 
Biotope  

LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 - Biotopkataster 

�x Flächeninanspruchnahme eines 
schutzwürdigen Biotops, welches 
NSG-würdig oder mindestens regi-
onal bedeutsam ist 

Auswirkungen auf Biotopver-
bundflächen 

LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

�x Flächeninanspruchnahme von Bio-
topverbundflächen mit herausra-
gender oder besonderer Bedeu-
tung 
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Fläche �¾ Verringerung der erstmaligen Freiflächeninan-
spruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 3 ROG) 

�¾ Weniger als 30 ha Fläche Neuausweisung pro Tag 
bis 2030 (Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2016) 

�¾ Flächenverbrauchsziel Netto-Null bis 2050 (EU; 
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2016) 

 

Auswirkungen auf nachhaltige 
Flächenschutzziele 

Information zum Planungsanlass �x Erstmalige Flächeninanspruch-
nahme des Freiraumes 

Boden �¾ Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (§ 1 
LBodSchG) 

�¾ Sicherung der natürlichen Bodenfunktionen sowie 
der Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte (§ 1 BBodSchG, § 1 BNatSchG, § 1 
LBodSchG, § 2 ROG) 

�¾ Schädliche Bodenveränderungen sind abzuweh-
ren, der Boden und Altlasten sind zu sanieren (§ 1 
BBodSchG, § 1 LBodSchG) 

Auswirkungen auf schutzwürdige 
Böden 

Datensatz Schutzwürdige Böden 3. 
Auflage, Geologischer Dienst 
Grunddaten Abfrage September 
2018 
 

�x Flächeninanspruchnahme von Bö-
den mit Funktionserfüllungsgrad 
�c�Z�}���Z�^���µ�v�����c�•���Z�Œ���Z�}���Z�^ 

 

Wasser �¾ Schutz der Gewässer vor Schadstoffeinträgen 
(Kommunale Abwasserrichtlinie 91/271/EWG so-
wie Richtlinie über die Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch 98/83/EG, § 27 WHG) 

�¾ Erreichen eines guten mengenmäßigen und che-
mischen Zustands des Grundwassers (§ 47 WHG, 
Art. 4 WRRL) 

�¾ Erreichen eines guten ökologischen Zustands / Po-
tenzials und eines guten chemischen Zustands der 
Oberflächengewässer (§ 29 WHG, Art. 4 WRRL);  

�¾ Vorbeugung der Entstehung von Hochwasserschä-
den und Schutz von Überschwemmungsgebieten 
(§§ 72-78 WHG, Art. 1 Hochwasserrisikomanage-
mentrichtlinie 2007/60/EG, § 1 BNatSchG, § 2 
ROG) 

�¾ Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung (§§ 
48, 50, 51, 52 WHG) 

Auswirkungen auf festgesetzte 
Wasserschutzgebiete, Einzugsge-
biete von öffentlichen Trinkwas-
sergewinnungsanlagen und Re-
servegebiete 

Fachkataster Gewässerschutz, De-
zernat 54 Abfrage April 2018 

�x Flächeninanspruchnahme festge-
setzter Schutzzonen I und II von 
Wasserschutzgebieten oder Ein-
zugsgebieten von öffentlichen 
Trinkwassergewinnungsanlagen 
und Reservegebiete 

 

Auswirkungen auf Überschwem-
mungsgebiete 

Fachdaten Dezernat 54, Abfrage 
April 2018 
 

�x Flächeninanspruchnahme eines 
Überschwemmungsgebietes  
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Luft/Klima �¾ Vermeidung von Beeinträchtigungen der Luft und 
des Klimas (§ 1 BNatSchG, § 1 BImSchG) 

�¾ Verringerung der Gesamtsumme der Treibhaus-
gasemissionen in Nordrhein-Westfalen bis zum 
Jahr 2020 um mindestens 25 Prozent und bis zum 
Jahr 2050 um mindestens 80 Prozent im Vergleich 
zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 (§ 3 
Abs. 1 Klimaschutzgesetz NRW) 

�¾ Steigerung des Ressourcenschutzes, der Ressour-
cen- und Energieeffizienz, der Energieeinsparung 
und Ausbau Erneuerbarer Energien zur Verringe-
rung der Treibhausgasemissionen (§ 3 Abs. 2 Kli-
maschutzgesetz NRW) 

�¾ Begrenzung der negativen Auswirkungen des Kli-
mawandels durch die Erarbeitung und Umsetzung 
von sektorspezifischen und auf die jeweilige Re-
gion abgestimmten Anpassungsmaßnahmen (§ 3 
Abs. 3 Klimaschutzgesetz NRW) 

Auswirkungen auf klimatisch und 
lufthygienisch bedeutsame Kalt-
lufteinwirkbereich innerhalb der 
Bebauung 
 
 

Datensatz Klimaanalyse des LANUV 
April 2018 

�x Flächeninanspruchnahme von Kalt-
lufteinwirkbereichen innerhalb der 
Bebauung oder Planung unmittel-
bar angrenzend bei gleichzeitig 
thermisch ungünstiger Situation 
 

Auswirkungen auf Waldflächen 
mit Klimaschutzfunktion 

Wald und Holz NRW Datenabfrage 
Januar 2020 

�x Flächeninanspruchnahme von 
Waldflächen mit Klimaschutzfunk-
tion 
 

Auswirkungen auf Waldflächen 
mit Immissionsschutzfunktion 

Wald und Holz NRW Datenabfrage 
Januar 2020 

�x Flächeninanspruchnahme von 
Waldflächen mit Immissionsschutz-
funktion 
 

Auswirkungen auf klimarelevante 
Böden 

Datensatz Schutzwürdige Böden 3. 
Auflage, Geologischer Dienst 
Grunddaten Abfrage September 
2018 

�x Flächeninanspruchnahme von kli-
marelevanten Böden 

Landschaft �¾ Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 
Landschaft sowie des Erholungswertes (§ 1 
BNatSchG, § 2 ROG) 

�¾ Bewahrung von Naturlandschaften und historisch 
gewachsenen Kulturlandschaften vor Verunstal-
tung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigun-
gen (§ 1 BNatSchG, § 2 ROG) 

Auswirkungen auf nachfolgende 
naturschutzrechtlich geschützte 
Bereiche:  
 
Naturparke 

 
 
 
 
LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

 
 
 
 
�x Nachrichtlicher Hinweis bei Flä-

cheninanspruchnahme von Flä-
chen eines Naturparkes 

Landschaftsschutzgebiete LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

�x Nachrichtlicher Hinweis bei Flä-
cheninanspruchnahme eines LSG 
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geschützte Landschaftsbestand-
teile 

UNB 
Landschaftspläne  
Abfrage Dezember 2012 mit Aktua-
lisierung September 2018 

�x Flächeninanspruchnahme eines ge-
schützten Landschaftsbestandteils 

Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild 

LANUV 2016 - Shapes und Bewer-
tungstabellen zu Landschaftsbild-
einheiten im Plangebiet Düsseldorf 

�x Flächeninanspruchnahme einer 
Landschaftsbildeinheit mit heraus-
ragender Bedeutung 

�x Vorkommen von Landschaftsbild-
einheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld (300 m) 

Auswirkungen auf unzerschnit-
tene verkehrsarme Räume 
(UZVR) 

LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

�x Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR 10-50 km²  

�x Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR 5-10 km² im Verdichtungs-
raum 

 

Kultur- und 
sonstige Sach-
güter 

�¾ Schutz der Baudenkmäler, Denkmalbereiche, Bo-
dendenkmäler / archäologischen Fundstellen, Kul-
turdenkmäler (§ 1 BNatSchG, § 2 ROG, §§ 1und 2 
DSchG NW) 

�¾ Bewahrung von historisch gewachsenen Kultur-
landschaften vor Verunstaltung, Zersiedelung und 
sonstigen Beeinträchtigungen (§ 1 BNatSchG, § 2 
ROG) 

Auswirkungen auf historische 
Kulturlandschaften 

LVR 2013 �t Fachbeitrag Kulturland-
schaft 

�x Flächeninanspruchnahme  eines 
regional bedeutsamen Kulturland-
schaftsbereiches   

Auswirkungen auf denkmal-ge-
schützte Objekte / Bereiche 

LVR - Auflistung aller eingetragenen 
Bodendenkmäler Datenabfrage 
September 2018 

�x Flächeninanspruchnahme von Be-
reichen mit Bodendenkmalen 
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Die Inanspruchnahme von Flächen im Umfeld von Erholungsorten wird nicht in die Bewertung 
einbezogen, da mögliche betriebsbedingte Wirkungen über die Planfestlegung hinaus auf der re-
gionalplanerischen Ebene nicht hinreichend sicher prognostizierbar sind. Diese sind abhängig von 
der genauen Ausgestaltung durch die nachfolgende Planungsebene bzw. Ausgestaltung des je-
weiligen Vorhabens auf der Genehmigungsebene.  

Flächeninanspruchnahme von lärmarmen Räumen mit herausragender Bedeutung 

Die Lärmbelastung, nicht nur durch Straßen, Schienen und Flughäfen, sondern auch von gewerb-
lichen Anlagen oder Sport- und Freizeitstätten, stellt eine wesentliche Umweltbelastung für den 
Menschen dar, welche es im Rahmen dieses Schutzguts zu berücksichtigen gilt. Die Richtlinie 
2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (Umgebungslärmrichtli-
nie) wurde am 25. Juni 2002 vom europäischen Parlament und dem Rat der europäischen Union 
erlassen. Ihr wesentliches Ziel besteht darin, schädliche Auswirkungen und Belästigungen durch 
Umgebungslärm zu verhindern, vorzubeugen oder zu mindern. U.a. haben sich die Mitgliedstaa-
ten dazu verpflichtet �c�Z�µ�Z�]�P���� �'�����]���š���^�� �(���•�š�Ì�µlegen, um diese vor einer Zunahme von Lärm zu 
schützen. Für Nordrhein-Westfalen hat das LANUV NRW im Fachbeitrag des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege sowie als Planungshilfe landesweit und unter besonderer Berücksichtigung 
der naturbezogenen Erholun�P���c�>���Œ�u���Œ�u�����v���š�µ�Œ�����Ì�}�P���v�������Œ�Z�}�o�µ�v�P�•�Œ���µ�u���^�������(�]�v�]���Œ�š�X�����•���Z���v�����o�š��
sich also um Bereiche, die sich durch eine noch weitestgehend niedrige Geräuschbelastung aus-
zeichnen und so einen wesentlichen Rückzugsraum für die Erholung des Menschen darstellen 
können. Bei der Ermittlung konnte das LANUV NRW vor allem Straßenlärm als wesentlichen Stör-
faktor zugrunde legen. Dabei wird zwischen lärmarmen Gebieten mit herausragender Bedeutung 
(Lärmwert < 45 d(B)A, mit ruhiger landschaftsgebundener Erholungsfunktion) und lärmarmen 
Räumen mit besonderer Bedeutung (Lärmwert <50 d(B)A, Orientierungswert für reine Wohnge-
biete) unterschieden (vgl. LANUV NRW 2009).  

Die Verkleinerung und die damit verbundene Beeinträchtigung von lärmarmen Räumen mit her-
ausragender Bedeutung durch die Flächeninanspruchnahme als Siedlungsbereiche wird als be-
wertungsrelevant und erheblich eingestuft.  

Die Inanspruchnahme von Flächen im Umfeld von lärmarmen Räumen mit herausragender Be-
deutung wird nicht in die Bewertung einbezogen, da mögliche betriebsbedingte Wirkungen über 
die Planfestlegung hinaus auf der regionalplanerischen Ebene nicht hinreichend sicher prognos-
tizierbar sind. Diese sind abhängig von der genauen Ausgestaltung der nachfolgenden Planungs-
ebene bzw. Ausgestaltung des jeweiligen Vorhabens auf der Genehmigungsebene.   

Lage innerhalb einer Fluglärmzone oder erweiterten Fluglärmzone (Flughäfen Düsseldorf und 
Weeze)  

Fluglärm stellt eine insbesondere für die Wohnsituation des Menschen besonders beeinträchti-
gende Lärmemission dar. Entsprechend hat der Bundesgesetzgeber bundesweit Regelungen zum 
Schutz entsprechend schutzbedürftiger Nutzungen durch bauliche Nutzungsbeschränkungen 
und baulichen Schallschutz (Gesetz zum Schutz gegen Flug�o���Œ�u�•���P���•���Z���(�(���v�X���c���]�������µ�Œ���Z�(�º�Zrung 
des Gesetzes ist Aufgabe der Länder. Hierzu hat die nordrhein-westfälische Landesregierung an 
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gebiete als auch das Vorkommen eines Schutzgebiets im Umfeld von 300m eines ASB-Z als Indi-
kator für voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen gewertet werden. Die Bestimmung 
des relevanten Umfeldes orientiert sich an der Festlegung eines vergleichbaren Achtungsabstan-
des in der VV-Habitatschutz 2016 (Kap. 4.2.2) (vgl. MKULNV 2016). 

Da die Prüfung der Beeinträchtigungen von Natura-2000-Gebieten mit dem § 34 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatschG) überdies einem gesonderten Prüfregime unterliegt (siehe auch Kap. 2.6) 
werden die Ergebnisse von Natura-2000-Vorprüfungen und/oder Hauptprüfungen entsprechend 
auf die Bewertung der Erheblichkeit im Sinne des SUP-Kriteriums übertragen.  

Flächeninanspruchnahme von Naturschutzgebieten (NSG) und Vorkommen von NSG im Umfeld  

Gemäß § 23 BNatschG sind Naturschutzgebiete rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen 
ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in Teilen erforderlich ist: 

�x zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Le-
bensgemeinschaften bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten, 

�x aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 

�x wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit. 

Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzge-
biets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, sind verboten. 
Die Flächeninanspruchnahme durch einen ASB-Z soll daher als Indikator für eine voraussichtliche 
erhebliche Umweltauswirkung prognostiziert werden, da hier zweifellos von der Möglichkeit ei-
ner Zerstörung oder Störung der unter Schutz gestellten Gebiete ausgegangen werden muss. In 
Anlehnung an die Bewertung der Natura-2000-Flächen soll darüber hinaus auch das Vorkommen 
eines Schutzgebietes im Umfeld von 300m eines ASB-Z als Indikator für voraussichtlich erhebliche 
Umweltauswirkungen gewertet werden. 

Flächeninanspruchnahme eines geschützten Biotops  

Gemäß § 30 BNatschG sind nachfolgende Biotope gesetzlich geschützt: 

�x natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer ein-
schließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturna-
hen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme 
und regelmäßig überschwemmten Bereiche, 

�x Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, 
Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen, 

�x offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, Lehm- und Löss-
wände, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Trockenrasen, 
Schwermetallrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte, 

�x Bruch-, Sumpf- und Auenwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder, subal-
pine Lärchen- und Lärchen-Arvenwälder, 

�x offene Felsbildungen, Höhlen sowie naturnahe Stollen, alpine Rasen sowie Schneetälchen 
und Krummholzgebüsche, 
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�x Fels- und Steilküsten, Küstendünen und Strandwälle, Strandseen, Boddengewässer mit 
Verlandungsbereichen, Salzwiesen und Wattflächen im Küstenbereich, Seegraswiesen 
und sonstige marine Makrophytenbestände, Riffe, sublitorale Sandbänke, Schlickgründe 
mit bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe im 
Meeres- und Küstenbereich. 

Ergänzend treten auf Basis des § 42 Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatschG NRW) hinzu: 

�x Kleinseggenrieder, Nass- und Feuchtgrünland, 

�x Magerwiesen und -weiden, 

�x Halbtrockenrasen, 

�x natürliche Felsbildungen, Höhlen und Stollen, 

�x Streuobstbestände nach Maßgabe des § 42 Abs. 4 LNatschG 

Die Flächeninanspruchnahme eines gesetzlich geschützten Biotops durch einen ASB-Z wird als 
Indikator für voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen gewertet.  

Flächeninanspruchnahme in Bereichen mit verfahrenskritischen Vorkommen von planungsrele-
vanten Tierarten/Pflanzenarten und Vorkommen verfahrenskritischer planungsrelevanter Arten 
im Umfeld 

Die geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten wer-
den gemäß der VV-Artenschutz 2016 im Rahmen einer überschlägigen Vorabschätzung berück-
sichtigt. Im Zuge des Scopings wurde beim LANUV NRW planspezifisch angefragt, ob bei den hier 
in Rede stehenden Planbereichen bekannte planungsrelevante, verfahrenskritische Vorkommen 
für die regionalplanerische Planebene zu beachten sind (zur genaueren Rolle des Artenschutzes 
auf regionalplanerischer Ebene vgl. auch Kap. 2.6). Verfahrenskritisch bedeutet, dass bei Betrof-
fenheit einer solchen Art mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden muss, dass 
auf den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebene keine artenschutzrechtliche Aus-
nahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatschG erreicht werden kann.  

Grundsätzlich methodisch würden sowohl die Flächeninanspruchnahme eines die Art betreffen-
den, bekannten Vorkommensraumes als auch das mögliche Artvorkommen im Umfeld einer ASB- 
oder GIB-Festlegung in einer Entfernung2 bis 300 m schutzgutbezogen als Indikator für eine er-
hebliche Umweltauswirkung gewertet werden.  

Flächeninanspruchnahme eines schutzwürdigen Biotops 

Die landesweite Biotopkartierung liefert seit 1978 wichtige Grundlageninformationen über 
schutzwürdige Biotope in Nordrhein-Westfalen. Diese Gebiete stellen wertvolle Lebensräume für 
seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten dar und tragen damit zu deren Überleben bei. 
Schutzwürdige Biotope werden im Rahmen von Felderhebungen (Kartierungen) in der Landschaft 
erfasst und beschrieben. Die so ermittelten Abgrenzungen und weiteren Informationen werden 

                                                      
2 Der Achtungsabstand ist abgeleitet aus den gängigen Entfernungen zu den sensibelsten Schutzgebieten Natura 
2000 und NSG und entspricht überdies auch der grundsätzlichen Abstimmung mit dem LANUV NRW. 
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digital im Biotopkataster gesammelt (vgl. Website LANUV.nrw.de 2018a). Sie sind gesetzlich nicht 
geschützt, stellen jedoch gleichwohl schützenswerte, gefährdete Räume dar, deren Flächeninan-
spruchnahme durch ASB-Z daher im Rahmen der SUP als Indikator für erhebliche Umweltauswir-
kungen eingestuft werden soll. Im Sinne der regionalplanerischen Prüftiefe sollen jedoch nur die 
schützenswerten Biotope berücksichtigt werden, welche NSG-würdig oder mindestens regional 
bedeutsam sind. Diese Bewertung ergibt sich aus den jeweiligen Biotopbeschreibungen. 

Flächeninanspruchnahme von Biotopverbundflächen  

Ein grundlegendes Ziel des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist nach §§ 20 und 21 
BNatSchG die Entwicklung eines Biotopverbundsystems (Biotopvernetzung). Der Biotopverbund 
soll der dauerhaften Sicherung der Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich 
ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstel-
lung und Entwicklung funktionsfähiger, ökologischer Wechselbeziehungen dienen. Er soll auch 
�Ì�µ�Œ�� �s���Œ�����•�•���Œ�µ�v�P�� �����•�� �•�µ�•���u�u���v�Z���v�P�•�� �����•�� �E���š�Ì���•�� �c�E���š�µ�Œ���� �î�ì�ì�ì�^�� �����]�š�Œ���P���v�� �~�P���u�X�� �‘�� �î�í��
BNatschG). Verbundsysteme sollen in diesem Zusammenhang den genetischen Austausch zwi-
schen Populationen, Tierwanderungen sowie natürliche Ausbreitungs- und Wiederbesiedlungs-
prozesse gewährleisten. Biotopverbund bedeutet jedoch auch die Gewährleistung ökologischer 
Wechselbeziehungen zwischen unterschiedlichen Biotoptypen, z. B. für Arten mit im Lebenszyk-
lus wechselnden Habitatansprüchen oder solchen, die Lebensraumkomplexe besiedeln (vgl. 
Website Bundesamt für Naturschutz, 2018).  

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz besteht der Biotopverbund aus Kernflächen, Verbindungsflä-
chen und Verbindungselementen (§ 21 Abs. 3 BNatSchG). Unter Kernflächen im Rahmen eines 
Biotopverbundsystems werden gem. Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
des LANUV NRW für die Planungsregion Düsseldorf Gebiete verstanden, die als i. d. R. administ-
rativ gesicherte bzw. zu sichernde Naturschutzgebiete vorrangig den Zielen des Arten- und Bio-
topschutzes dienen. Sie fungieren in besonderer Weise als Rückzugsgebiete für die in NRW cha-
rakteristischen Tier- und Pflanzenarten. Zu den Kernflächen des landesweiten Biotopverbundsys-
tems zählen die Flächen des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 (Flora-Fauna-Ha-
bitat- und Vogelschutzgebiete), nach Prüfung übernommene Teilbereiche der länderübergreifen-
den Biotopverbundachsen des Bundesamtes für Naturschutz, die im LEP NRW dargestellten Ge-
biete zum Schutz der Natur (> 150 ha), die entweder als Naturschutzgebiete festgesetzt sind oder 
sich nach den bisherigen Erkenntnissen für den Aufbau eines landesweiten Biotopverbundsys-
tems eignen (vgl. LANUV NRW, Fachbeitrag 2014).  

Unter Verbindungsflächen im Rahmen eines Biotopverbundsystems werden Flächen verstanden, 
die der räumlichen und funktionalen Verknüpfung der Kernflächen dienen. Auf diese Weise soll 
ein für die Populationserhaltung der jeweiligen charakteristischen Tier- und Pflanzenarten erfor-
derlicher Vernetzungsgrad entstehen. Dies bedeutet, dass die Lebensräume der Kern- und Ver-
bindungsflächen i. d. R. ähnlichen Charakter aufweisen müssen (vgl. LANUV NRW, Fachbeitrag 
2014).  
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zunimmt, werden entsprechend dem steigenden Schutzbedarf die Schutzanforderungen in Rich-
tung Fassungsanlage immer höher (vgl. Website LANUV.nrw.de 2018b). 

Der Fassungsbereich, Zone I, dient dem Schutz der unmittelbaren Umgebung der Fassungsanlage 
vor jeglicher Verunreinigung. Die engere Schutzzone, Zone II, soll den Schutz vor Verunreinigun-
gen durch pathogene Mikroorganismen sowie sonstige Beeinträchtigungen gewährleisten, die 
bei geringer Fließdauer und -strecke zur Gewinnungsanlage gefährlich sind. Die weitere Schutz-
zone, Zone III, soll den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen besonders durch nicht o-
der nur schwer abbaubare chemische oder radioaktive Verunreinigungen gewährleisten. Die 
Zone III umfasst nach Möglichkeit das gesamte Wassereinzugsgebiet. Sie kann in die Teilzonen III 
A und III B unterteilt werden (vgl. Website LANUV.nrw.de 2018b). 

Erhebliche Umweltauswirkungen sind durch alle Planfestlegungen von ASB-Z zu erwarten, die zu 
einer Flächeninanspruchnahme innerhalb von festgesetzten Wasserschutzzonen der Stufen I und 
II oder innerhalb der fachlich abgegrenzten Wasserschutzzonen I und II von öffentlichen Trink-
wassergewinnungsanlagen und Reservegebieten4 führen. Diese Einschätzung erfolgt analog zu 
den in diesen Bereichen ordnungsbehördlich verordneten Verboten oder mindestens jedoch er-
heblichen Einschränkungen bei der Errichtung gewerblicher Anlagen.  

Ferner sollen hier aufgrund des Nutzungsspektrums von Erholungs-, Sport-, Freizeit- und Touris-
museinrichtungen vorsorglich auch noch nicht gesicherte wasserwirtschaftlicher Reservegebiete 
in die Bewertung einbezogen werden.  

Flächeninanspruchnahme eines Überschwemmungsgebietes 

Gemäß § 76 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz sind Überschwemmungsgebiete Gebiete zwischen 
oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern und sonstige Gebiete, die bei Hochwasser 
eines oberirdischen Gewässers überschwemmt oder durchflossen oder die für Hochwasserent-
lastung oder Rückhaltung beansprucht werden. Auch hier sind insbesondere die anlagebedingten 
Flächeninanspruchnahmen zu berücksichtigen, die zu einem Verlust von Retentionsraum bzw. 
der Funktionen des Überschwemmungsgebietes (HQ 1005) führen und als erhebliche Umwelt-
auswirkung zu werten. Dabei werden auch geplante Überschwemmungsgebiete in die Betrach-
tung einbezogen. Hierfür liegen entsprechende Informationen des Fachdezernates 54 der Be-
zirksregierung Düsseldorf (Obere Wasserbehörde) vor.  

Nicht in die Bewertung einbezogen werden die im Zuge des Hochwasserrisikomanagements 
ebenso berechneten hochwassergeschützten Gebiete (HQ 100) hinter dem Deich und Extrem-
hochwasserbereiche (HQ extrem6).  

                                                      
4 Bereiche der Trinkwassergewinnungsanlagen werden berücksichtigt, da hier eine Nutzung für die öffentliche Trink-
wasserversorgung bereits stattfindet und die Ausweisung eines Schutzgebietes beabsichtigt ist. Die Abgrenzung der 
Zonen I bis IIIb in diesen Bereichen beruht auf Daten eines Wasserrechtsantrags oder auf bereits vorliegenden 
Schutzgebietsgutachten.  

5 Das Hochwasser tritt im Mittel alle 100 Jahre auf 

6 �����•�����Æ�š�Œ���u�Z�}���Z�Á���•�•���Œ���š�Œ�]�š�š���]�u���D�]�š�š���o���•���o�š���v���Œ�����o�•�����o�o�����í�ì�ì���:���Z�Œ�������µ�(�U���•�}�P���v���v�v�š���•���c�:���Z�Œ�š���µ�•���v���Z�}���Z�Á���•�•���Œ�^ 
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Bauflächen zu einer voraussichtlichen Verschlechterung von angrenzenden und bereits hitzebe-
lasteten Bereichen im heutigen Bestand führen können. Dabei werden in der Einzelflächenbe-
trachtung auch Intensität und Fließrichtung des von der Topographie abhängigen Kaltluftstromes 
berücksichtigt. Da eine in Teilen bauliche Vorprägung im Bereich des Flächenvorschlages schon 
heute die thermische Bestandssituation maßgeblich bestimmen kann, ist ferner zu berücksichti-
gen, ob aus klimaökologischer Sicht die neu darzustellenden Bereiche eine vollumfängliche erst-
malige Inanspruchnahme des Freiraumes bedeuten würden oder in Teilen heute schon baulich 
geprägt sind.  

Ferner wird die aus der Klimaanalyse des LANUV �E�Z�t�������P���o���]�š���š�����<���Œ�š�����c�W�o���v�µ�v�P�•���u�‰�(���Z�o�µ�v�P���v��
�Z���P�]�}�v���o�‰�o���v�µ�v�P�^�������Œ�º���l�•�]���Z�š�]�P�š�X���^�}�Á���]�š���Z�]���Œ�����]�v�����&�o�����Z���v�]�v���v�•�‰�Œ�µ���Z�v���Z�ue innerhalb einer Kalt-
luftbahn von überörtlicher Bedeutung erfolgt, sollen ebenso erhebliche Umweltauswirkungen 
auf dieses Schutzgut prognostiziert werden.  

Flächeninanspruchnahme von Wald mit Klimaschutzfunktion 

In den 70er Jahren wurde für Nordrhein-Westfalen eine Waldfunktionenkarte erstellt, in der 
Waldflächen mit einer besonderen Bedeutung für einzelne Funktionen ausgemacht wurden. Die-
ses Kartenwerk wurde vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW nun überarbeitet und 2019 ver-
öffentlicht, so dass erstmals nach 40 Jahren eine aktuelle Waldfunktionenkarte für Nordrhein-
Westfalen digital zur Verfügung steht. In dieser Karte sind u.a. Wälder mit einer Klimaschutz- und 
Immissionsschutzfunktion dargestellt (Website waldinfo.nrw.de 2019).  

Die Biomasse von Wäldern fungiert einerseits als CO2-Senke, anderseits können Wälder im Falle 
ihrer Zerstörung durch Freisetzung dieser Biomasse (durch Verbrennung von Holz und Humus-
freisetzung aus dem Boden infolge von Rodungen) auch eine Quelle für klimarelevante Treib-
hausgase darstellen. In ihrer Fixierung und Freisetzung von klimarelevanten Treibhausgasen be-
einflussen Wälder das globale Klima wesentlich. Wälder bestimmen das lokale und regionale 
Klima zudem durch Transpiration und Evaporation mit. Sie können dadurch einen Ausgleich von 
Temperatur und Luftfeuchtigkeitsextremen darstellen und tragen zur Vielfalt von Standorten und 
Habitaten auch in klimaökologischer Hinsicht bei.  

Die Wälder der Waldfunktionenkarte mit Klimaschutzfunktion dienen lokal dem Schutz von Sied-
lungen, Kur-, Heil- und Freizeiteinrichtungen sowie Erholungsbereichen, landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und Sonderkulturen vor Kaltluftschäden und nachteiligen Windeinwirkungen und 
schaffen zudem einen Ausgleich von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsextremen. Wälder mit re-
gionaler Klimaschutzfunktion schützen und verbessern das Klima in Verdichtungsräumen durch 
Luftaustausch. Die Kartendarstellung differenziert nicht zwischen den beiden Flächenbezügen.  

Die Flächeninanspruchnahme eines Waldes mit Klimaschutzfunktion soll schutzgutbezogen zu ei-
ner Erheblichkeitsbewertung führen. 

Flächeninanspruchnahme von Wald mit Immissionsschutzfunktion 

Über die Klimaschutzfunktion hinaus können Wälder schädliche oder belastende Einwirkungen, 
besonders durch Stäube, Aerosole und Gase mindern. Die hohe Deposition von Schadstoffen auf 
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In der Planungsregi�}�v�����º�•�•���o���}�Œ�(�������š�Œ�]�(�(�š�����]���•�����]�����E���š�µ�Œ�‰���Œ�l�����c�D�����•-Schwalm-�E���š�š�����µ�v�����c�����Œ�P�]�r
�•���Z���•���>���v���^�X���t�]�������]���������(�]�v�]�š�]�}�v�������•�����E���š�•���Z�'�������Œ���]�š�•���À���Œ�����µ�š�o�]���Z�š�U���•�]�v�������]�����&�µ�v�l�š�]�}�v���v�������•���E���r
turparkes vielfältig und in einem großräumigeren Kontext zu verstehen. Entsprechend ist hier für 
einzelne Flächeninanspruchnahmen durch ASB/GIB-Festlegungen eine pauschale qualitative Be-
wertung der Umweltauswirkungen methodisch nicht sinnvoll. Gleichwohl soll das Kriterium nach-
richtlich berücksichtigt werden, um die Wirkungen auf das Schutzgut Landschaft hinreichend und 
mit Mehrwert für nachfolgende Planungs- und Genehmigungsebenen zu beschreiben. Es erfolgt 
daher ggf. ein Hinweis im Flächensteckbrief.  

Nachrichtlicher Hinweis �t Flächeninanspruchnahme von Landschaftsschutzgebieten (LSG) 

Gemäß § 26 BNatschG sind LSG rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer 
Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist: 

�x zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit 
der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen be-
stimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten, 

�x wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Be-
deutung der Landschaft oder  

�x wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 

LSG sind in der Regel deutlich größer als die ebenso in dieser SUP betrachteten Naturschutzge-
biete. Gerade Aspekte der Vielfalt und Schönheit der Landschaft, welche über die Betrachtung 
der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes hinausgehen, können zu großflächigen Ausweisun-
gen von LSG führen. Die Bewertung möglicher erheblicher Umweltauswirkungen hängt daher von 
der standortbezogenen Ausstattung des Schutzgebietes, vom Schutzweck sowie von den konkre-
ten vorhabensbedingten Wirkungen ab. Entsprechend ist für einzelne Flächeninanspruchnahmen 
durch ASB- oder GIB-Festlegungen eine pauschale qualitative Bewertung der Umweltauswirkun-
gen methodisch nicht sinnvoll8. Gleichwohl soll das Kriterium nachrichtlich berücksichtigt wer-
den, um die Wirkungen auf das Schutzgut Landschaft hinreichend und mit Mehrwert für nachfol-
gende Planungs- und Genehmigungsebenen zu beschreiben. Es erfolgt daher ggf. ein Hinweis im 
Flächensteckbrief.  

Flächeninanspruchnahme eines geschützten Landschaftsbestandteiles 

Gemäß § 29 BNatschG sind geschützte Landschaftsbestandteile rechtsverbindlich festgesetzte 
Teile von Natur und Landschaft, deren besonderer Schutz erforderlich ist: 

�x zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts, 

                                                      
8Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass durch die Operationalisierung anderer Kriterien wie beispielsweise NSG, 
lärmarme Räume, unzerschnittene verkehrsarme Räume, Biotopverbund, Landschaftsbild etc. auch mittelbar die 
Berücksichtigung von ähnlichen Schutzzwecken eines LSG erfolgt. 
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�x zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbildes, 

�x zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder 

�x wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenar-
ten. 

Der Schutz kann sich für den Bereich eines Landes oder für Teile des Landes auf den gesamten 
Bestand an Alleen, einseitigen Baumreihen, Bäumen, Hecken oder anderen Landschaftsbestand-
teilen erstrecken. Hierzu gehören auch die gem. § 39 Abs. 1 Satz 1 LNatSchG NRW gesetzlich 
geschützten Landschaftsbestandteile: 

�x 1. mit öffentlichen Mitteln geförderte Anpflanzungen für Zwecke des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege außerhalb des Waldes und im Außenbereich im Sinne des Baupla-
nungsrechts, 

�x 2. Hecken ab 100 Metern Länge im Außenbereich im Sinne des Bauplanungsrechts und 
Wallhecken und 

�x 3. Anpflanzungen, die als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 Absatz 2 des Bun-
desnaturschutzgesetzes festgesetzt wurden und im Kompensationsflächenverzeichnis 
nach § 34 Absatz 1 Satz 1 zu erfassen sind.  

Im Rahmen der regionalplanerischen Umweltprüfung sollen Umweltauswirkungen im Falle der 
Flächeninanspruchnahme durch eine ASB- oder GIB-Festlegung mit Blick auf das Schutzgut Land-
schaft als voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkung gewertet werden.  

Flächeninanspruchnahme einer Landschaftsbildeinheit mit herausragender Bedeutung und Vor-
kommen im Umfeld 

Das LANUV hat für die Planungsregion Düsseldorf eine Landschaftsbildbewertung vorgenommen. 
Sie dient originär der Ersatzgeld-Ermittlung für Eingriffe in das Landschaftsbild durch den Bau von 
Windenergieanlagen, leitet in ihrem methodischen Aufbau jedoch eine fundierte Bewertung ein-
zelner Landschaftsbildeinheiten her, welche in der SUP Verwendung finden können. Die Einhei-
ten gliedern sich in Offene Agrarlandschaft, Grünland-Acker-Mosaik, Wald-Offenland-Mosaik, 
Wald, Flusstal, Bachtal, Stillgewässer sowie Siedlung und Gewerbe. Ihre Zuordnung zu den Wert-
stufen erfolgt a�v�Z���v���������Œ���<�Œ�]�š���Œ�]���v�����]�P���v�Z���]�š�U���s�]���o�(���o�š���µ�v�����^���Z�‚�v�Z���]�š�X���c�����•�}�v�����Œ�•�^���µ�v�����c�,���Œ���µ�•�r
�Œ���P���v���^�� �•�š���o�o���v�� �Z�]���Œ�����]�����]�����Z�‚���Z�•�š���v�� �t���Œ�š�•�š�µ�(���v�� ����r (vgl. LANUV NRW, Landschaftsbild 2016). 
Für die Bewertung erheblicher Umweltauswirkungen relevant soll die Flächeninanspruchnahme 
einer Landschaftsbildeinheit herausragender Bedeutung oder die Verortung eines ASB oder GIB 
im Umfeld von 300m zu einer Landschaftsbildeinheit mit herausragender Bedeutung sein. In die-
sem Falle ist von einer Überprägung typischer Landschaftsmerkmale auszugehen.  

Flächeninanspruchnahme eines unzerschnittenen, verkehrsarmen Raumes (UZVR) 10-50 km², 
bzw. UZVR 5-10 km² im Verdichtungsraum 

Als UZVR werden Räume definiert, die nicht durch technogene Elemente, wie Straßen (mit mehr 
als 1000 Kfz/24 h), Schienenwege, schiffbare Kanäle, flächenhafte Bebauung oder Betriebsflä-
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Kommt die FFH-Vorprüfung zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele nicht ausgeschlossen werden können, ist zu prüfen, ob im Rahmen einer alternativen Be-
trachtung andere Flächen für eine Entwicklung in Frage kommen oder ein veränderter Flächen-
zuschnitt  ggf. dazu geeignet ist, mögliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. Soll jedoch an der 
Flächenfestlegung festgehalten werden, ist eine vollumfängliche Natura 2000-Verträglichkeits-
prüfung durchzuführen.  

Artenschutz 

Im Rahmen von Planungs- und Zulassungsverfahren spielt die Betrachtung artenschutzrechtli-
cher Belange eine besondere Rolle und ist über die Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 BNatschG 
für die geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-RL und Art 1 VS-RL auch besonders rechtlich 
normiert. Wenngleich die regionalplanerische Ebene ein sehr frühes Planungsstadium in noch 
grobem Maßstab umschreibt, ist es sinnvoll, im Rahmen einer vorgelagerten Abschätzung mög-
liche Konflikte zu identifizieren. Im Mittelpunkt der Analyse steht hierbei die Frage, ob durch die 
regionalplanerisch festgelegten Siedlungsbereiche mögliche Vorkommen von planungsrelevan-
ten, verfahrenskritischen Arten nachhaltig gestört werden. Verfahrenskritisch bedeutet in die-
sem Zusammenhang, dass bereits auf Ebene des Regionalplanes hinreichend sicher vermutet 
werden kann, dass aufgrund der Störung der betroffenen Art durch das vorgesehene bauliche 
Nutzungsspektrum auf den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebenen möglicherweise 
keine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatschG erzielbar ist.  

Im Rahmen des Scopings zur 6. Änderung des RPD wurde das LANUV NRW um einen gesonderten 
Hinweis gebeten, falls für die in Rede stehenden Bereiche entsprechende artenschutzrechtliche 
Konflikte zu besorgen sind. Dem LANUV NRW sind in diesem Planungsraum keine verfahrenskri-
tischen Vorkommen planungsrelevanter Arten bekannt, sodass im Weiteren davon ausgegangen 
wird, dass die regionalplanerischen Festlegungen im oben genannten Sinne grundsätzlich um-
setzbar sind und auf Ebene der Regionalplanung auch keine weitere vertiefende Diskussion der 
Thematik erforderlich ist.  
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erheblichen Umweltauswirkungen betroffen. Damit werden die voraussichtlichen Auswirkun-
gen der Planung auch im Sinne der schutzgutübergreifenden Gesamteinschätzung als nicht er-
heblich bewertet. Hierzu im Einzelnen:  

Beschreibung der Betroffenheit des Schutzgutes Luft/Klima: 

Die Bewertung erfolgte gemäß den Erläuterungen im Kap. 2.4.6. Die Bestimmung einer mögli-
���Z���v�������š�Œ�}�(�(���v�Z���]�š�������•���<�Œ�]�š���Œ�]�µ�u�•���c���µ�•�Á�]�Œ�l�µ�v�P���v�����µ�(���l�o�]�u���š�]�•���Z���µ�v�����o�µ�(�š�Z�Ç�P�]���v�]�•���Z�����������µ�š�•���u����
Kaltlufteinwirkbereiche �]�v�v���Œ�Z���o���� �����Œ�� ���������µ�µ�v�P�^�� ���Œ�(�}�o�P�š auf Basis der Daten der Klimaanalyse 
NRW (LANUV NRW). Hier zeigt sich keine Betroffenheit. Die basierend auf der Klimaanalyse durch 
das LANUV NRW erarbeitete Karte der Planungsempfehlungen für die Regionalplanung zeigt vor-
liegend für den Bereich Langenfeld ebenso keine Auffälligkeiten. 

In Ergänzung wurde seitens der Stadt Langenfeld durch das Büro GEO-NET ein klimaökologisches 
Gutachten für den Gesamtbereich des Freizeit- und Erholungszentrum erstellt. In genauerer lo-
kaler Analyse kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass sich das veränderte Strömungsfeld 
größtenteils nur auf das Plangebiet selber oder das direkte Umfeld auswirkt, das großräumige 
Strömungsgeschehen bleibt bestehen. Die Wärmebelastung wird durch die Bauvorhaben (Hotel, 
Ferienhausanlage) voraussichtlich nur sehr punktuell zwischen den Ferienhäusern zunehmen. 
Insgesamt wird die Planung aus klimatischer Sicht nicht als erheblich eingestuft. Insoweit deckt 
sich hier die gröbere regionalplanerische Betrachtung auf Basis der Klimaanalyse NRW mit den 
bereits lokal ermittelten Ergebnissen. Das lokale Klimagutachten weist ungeachtet seines insge-
samt für die Planung günstigen Ergebnisses auf mögliche Anpassungsmaßnahmen im Plangebiet 
hin. Hierzu erfolgt im Flächensteckbrief der 6. Änderung des RPD ein nachrichtlicher Hinweis für 
nachfolgende Planungsebenen.  

Neben der Betrachtung veränderter Luftaustauschbeziehungen und der Ausbildung möglicher 
Hitzeinseln etc. nimmt der Umweltbericht gemäß Kap. 2.4.6 in seiner Methodik auch den Verlust 
klimaökologisch wertvoller Flächen (Böden, Wälder) in den Blick. Hier kommt es zur Betroffen-
heit des Schutzgutes Luft/Klima, vorliegend ausgelöst durch die festgestellte �cFlächeninan-
spruchnahme von Wald mit Klimaschutzfunktion� .̂ Durch die 6. Regionalplanänderung werden 
südlich der Berghausener Straße sowie westlich der A 59 breitere Gehölzstreifen überplant. Die 
genaue Abgrenzung des Klimaschutzwaldes ist in der Kartenanwendung auf www.wald-
info.nrw.de des MULNV NRW 2020 ersichtlich. Im Sinne eines worst-case Ansatzes soll unterstellt 
werden, dass diese Gehölzstreifen mit ihrer Klimaschutzfunktion aufgrund der regionalplaneri-
schen Festlegung in Gänze oder teilweise entfallen könnten. Mögliche Folgen wären eine Beein-
trächtigung des Ausgleiches von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsextremen und die Beeinträch-
tigung des Bioklimas. 

Beschreibung der Betroffenheit des Schutzgutes Fläche 

Durch die 6. Regionalplanänderung kommt es zu einer erstmaligen Inanspruchnahme bisher bau-
lich ungenutzter Flächen des Freiraumes. Begünstigende Faktoren, wie die Reaktivierung ehe-
mals baulich genutzter Flächen oder Tausch und Rücknahme im Zusammenhang mit anderen 
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Planflächen im Langenfelder Stadtgebiet liegen nicht vor. Es kommt somit faktisch zu einer Neu-
flächeninanspruchnahme und somit zur Betroffenheit des Schutzgutes. Gleichwohl ist darauf hin-
zuweisen, dass es sich, wie in Kap. 3.1 dargelegt, um bereits überformte und zum Teil altlasten-
verdächtige Flächen handelt. Insoweit kommt es nicht zur Inanspruchnahme sensibler oder bis-
lang vollkommen unberührter Naturräume. Dadurch relativiert sich die Erheblichkeitsbewertung 
in Bezug auf dieses Schutzgut, sie soll jedoch vorsorglich aufrechterhalten werden und in der 
planerischen Abwägung Berücksichtigung finden.  

Beschreibung weiterer vorliegender Umweltinformationen von im Ergebnis nicht betroffenen 
Schutzgütern: 

Im Flächensteckbrief sind weitere nachrichtliche Umweltinformationen zu den Schutzgütern 
Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt, Wasser, Boden sowie Kultur/Sonstige Sachgüter zur Berück-
sichtigung auf nachfolgenden Planungsebenen vermerkt. Diese ergaben sich vornehmlich aus 
weiteren Hinweisen aus dem Scoping (vgl. Anhang 1 zum Umweltbericht). 

�x Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt: 

Im Flächensteckbrief erfolgen nachrichtliche Hinweise auf im Umfeld und auf nachfolgen-
den Planungsebenen zu beachtenden Vorkommen planungsrelevanter Arten (Informa-
tion der Unteren Naturschutzbehörde Kreis Mettmann). 

�x Schutzgut Wasser:  

Im Flächensteckbrief erfolgt ein nachrichtlicher Hinweis zu südlich der Planfläche angren-
zenden, potentiellen Überflutungsbereichen (HQ 100) sowie Extremhochwasserberei-
chen. Einer weiteren Behandlung dieser Thematik bedarf es aus Sicht der regionalplane-
rischen Umweltprüfung nicht.   

�x Kultur- und Sonstige Sachgüter: 

Es erfolgt ein Hinweis zur Beachtung denkmalpflegerischer Belange auf nachfolgenden 
Planungsebenen.  

�x Schutzgüter Mensch, Wasser, Boden (Exkurs zur Thematik Altlablagerungen/Altlasten): 

Wie im Rahmen der Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes bereits dargelegt, 
handelt es sich vorliegend um zum Teil vorbelastete und im Altlastenkataster vermerkte 
Flächen, welche nun in die ASB-Z Darstellung einbezogen werden sollen. Damit werden 
künftige bauleitplanerische und bauliche Maßnahmen im zuvor ebenso beschriebenen 
Umfang grundsätzlich ermöglicht. Gleichwohl verbleibt auch für nachfolgende Planungs- 
und Genehmigungsebenen das Erfordernis, fachlich berührte Belange ihrer Detailtiefe 
entsprechend zu beachten. Dazu gehören auch die Belange des Umweltschutzes und um-
weltbezogener Auswirkungen auf den Menschen und weiterer Schutzgüter.  

Die Altlastenthematik kann mehrere Schutzgüter berühren (Mensch, Boden, Wasser), 
lässt sich auf Ebene des Regionalplanes jedoch naturgemäß nicht abschließend bewerten. 
Die im Rahmen des Scopings durch die Untere Bodenschutzbehörde (Kreis Mettmann) 
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Exkurs �t Funktionen des regionalen Grünzuges (RGZ) 

Der Änderungsbereich ist aktuell als Vorranggebiet mit der überlagernden Freiraumfunktion re-
gionaler Grünzug im Regionalplan dargestellt. Die Auswirkungen der vorgesehenen Neudarstel-
lung auf die Funktionsfähigkeit des regionalen Grünzuges zwischen den Siedlungskörpern Lan-
genfeld-Berghausen und Monheim-Baumberg sind im Hinblick auf die hier vorgesehenen regio-
nalplanerischen Siedlungsfestlegungen ASB-Z grundsätzlich nach planerischen Kriterien zu beur-
teilen und in Abwägung zu stellen. Demgegenüber sind im Rahmen der Umweltprüfung schutz-
gutbezogen die voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf der Grundlage umweltfachlicher Da-
ten und Kriterien zu beurteilen. 

Für die regionalplanerische Festlegung regionaler Grünzug können u.a. auch die klimaökologi-
sche Ausgleichsfunktion sowie die Biotopvernetzungsfunktion relevant sein. Diese Aspekte wur-
den im Rahmen der schutzgutbezogenen Umweltprüfung im Bereich des ASB-Z und seines Um-
feldes für ���]�����^���Z�µ�š�Ì�P�º�š���Œ���cTiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt�^���µ�v�����c�<�o�]�u�����l���>�µ�(�š�^�������Á���Œ�š���š�U���]�u��
Ergebnis ohne erheblichen Umweltauswirkungen. Zum Schutzgut Klima wird auf die Ausführun-
gen unter Kap. 3.2 verwiesen. Der im worst-case angenommene, teilweise Verlust von Gehölz-
streifen mit Klimaschutzfunktion wird als mögliche Auswirkung festgestellt, ihm kann jedoch 
keine großräumige Wirkung aus gesamtplanerischer Sicht unterstellt werden. Auch sind die kli-
matischen Funktionen des Gehölzstreifens bei großräumiger Betrachtung nicht entscheidend für 
die derzeitige Funktionsfähigkeit des regionalen Grünzuges insgesamt. Dies gilt umso mehr, da 
angenommen werden darf, dass mit Erhalt des nördlichen Abgrabungsgewässers auch wesentli-
che Teile der dort vorhandenen Gehölzstrukturen erhalten bleiben. Zudem besteht die Möglich-
keit weiterer Verminderungsmaßnahmen aus klimaökologischer Sicht (vgl. auch Hinweise im Flä-
chensteckbrief Anhang I zum Umweltbericht).  

Eine flächenmäßige Betroffenheit von Biotopverbundstrukturen der Stufe 1 (Kernflächen) oder 
Stufe 2 (Verbindungsflächen) des fachlich ermittelten Biotopverbundsystems wurde nicht fest-
gestellt. Im nahen Umfeld der Änderungsfläche liegen innerhalb des regionalen Grünzuges süd-
lich der Baumberger Straße Teilbereiche des Biotopverbundes besonderer Bedeutung (VB-D-
4807-013 Kniprather Wald, Stufe 2), die an die Biotopverbundflächen herausragender Bedeutung 
(Stufe 1) entlang des Rheines anschließen und sich als wesentliche vernetzende Strukturen nörd-
lich und südlich der Hauptortslage Monheim vom Rhein in östliche Richtung bis nach Langenfeld 
ziehen. Für die sich nördlich der Baumberger Straße anschließenden Gehölzstrukturen innerhalb 
der Änderungsfläche kann eine ergänzende Funktion für die Biotopvernetzung angenommen 
werden.  

Für den Bereich der heutigen Wasserskianlage scheint es angesichts der hohen Nutzungsdichte 
fraglich, ob dieser unter Berücksichtigung der Stromtrasse, des südlich gelegenen Campingplat-
zes, weiterer baulicher Anlagen und der Verkehrsinfrastruktur im Bestand derzeit wesentliche 
vernetzende Funktion wahrnimmt und von zentraler Bedeutung für den Verbund ist. Unter der 
Voraussetzung einer planerischen Berücksichtigung der nördlich der Baumberger Straße befind-
lichen Gehölzstrukturen im Anschluss an die Hochspannungstrasse (siehe Steckbrief / Begrün-
dung) ist davon auszugehen, dass die beabsichtigte ASB-Z-Festlegung im nördlichen und westli-
chen Randbereich des Freizeitzentrums nicht zu einer signifikanten Veränderung des derzeitigen 
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in diesem Kapitel mögliche Monitoringindikatoren empfohlen werden, anhand derer die Über-
wachung der Wirkungen des Planes erfolgen kann. Da es hier auch um die Betrachtung langzei-
tiger Wirkungen geht und die Änderung des Raumordnungsplanes eine Weiterentwicklung des 
RPD in Bezug auf einzelne ASB/GIB-Änderungen bedeutet, soll sich das Monitoringkonzept eng 
am Konzept für den in 2018 rechtskräftig beschlossenen Gesamtplan orientieren (vgl. Zusam-
menfassende Erklärung RPD 2017 in Verb. mit Umweltprüfung 04.07.2017).  

Naturgemäß soll die Auswahl möglicher Indikatoren sowie der Zugriff auf bereits erhobene Daten 
und Monitoringprozesse auf die Wirkungen abstellen, welche im Umweltbericht für die zu unter-
suchende Planfestlegung unterstellt und prognostiziert wurden. Auch hier darf nicht außer Acht 
gelassen werden, dass sich die Wirkungen des Regionalplanes in seiner Gesamtheit grobmaß-
stäblich auch nicht vollumfänglich oder abschließend werden beschreiben lassen können. Hierfür 
ist auch immer das gewählte Nutzungs- und Ausgestaltungsspektrum auf den nachfolgenden 
Ebenen von Bedeutung. Gleichwohl sollen anhand bekannter, bestehender Grundlagen mögliche 
Anknüpfungspunkte für ein Monitoring in nachfolgender Tabelle empfohlen werden: 

 

Monitoring-Indika-
tor 

Schutzgutbezug Datengrundlagen   Zuständigkei-
ten 

Flächenverbrauch Boden, Fläche, 
Tiere Pflanzen, bio-
logische Vielfalt, 
Klima, Luft, Was-
ser, Landschaft, 
Kultur- und Sach-
güter 

Siedlungsflächenmonitoring, § 4 
Abs. 4 LPlG 

 

3 Jahresintervall  

 

 

 

 

Regionalpla-
nungsbehörde 

Lärmbelastung Mensch, menschli-
che Gesundheit, 
Tiere 

Lärmkartierungen im Sinne EG-
Umgebungslärmrichtlinie 

 

5 Jahresintervall 

 

Kommunen, LA-
NUV NRW 

Barrieren, Verdrän-
gung, visuelle Wir-
kungen auf Arten 

Tiere, Pflanzen, bi-
ologische Vielfalt 

FFH-Artenmonitoring: Ermittlung 
des Erhaltungszustandes der FFH-
Arten in den biogeographischen 
Regionen (atlantisch / kontinen-
tal) 

�D�}�v�]�š�}�Œ�]�v�P���c���h-�s�}�P���o���Œ�š���v�^�������r
stände der Vogelarten des An-

LANUV NRW 



 
�ð�õ Anlage 4 - Umweltbericht 6. Änderung des RPD 

hangs I und nach Art. 4 (2) der Vo-
gelSch-RL (vgl. Website LA-
NUV.nrw.de 2018d) 

 

2-6 Jahresintervall  

Grundwasser- und 
Oberflächenwasser-
qualität 

Mensch, Tiere, 
Pflanzen, Wasser 

Überwachung und Bewertung ge-
mäß EG-Wasserrahmen-richtlinie 
(vgl. Website Umweltministerium 
NRW 2018a und Website LANUV. 
nrw.de 2018d) 

 

6 Jahresintervall 

LANUV NRW 

Tabelle 2: Monitoringkonzept 

 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Fortschreibung der für den RPD erarbei-
teten Fachbeiträge in den kommenden Jahren den Umweltzustand in der Planungsregion Düs-
seldorf und die Wirkungen der regionalplanerischen Festlegung jeweils themenbezogen zu eva-
luieren. Dazu gehören insbesondere der Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, der Fachbeitrag Kulturlandschaft oder auch die Klimaanalyse NRW (mit entsprechenden 
Aussagen zur Klimasituation in der Planungsregion Düsseldorf).  
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�x welche Ziele des Umweltschutzes für die Änderung des RPD als relevant zu Grunde gelegt 
werden, 

�x welche Kriterien hieraus zur Prognose voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen 
abzuleiten sind,  

�x welche Datengrundlagen hierfür zur Verfügung stehen, 

�x welche Art der Betroffenheit eines Kriteriums als Indikator für eine erhebliche Umwelt-
auswirkung für GIB-Festlegungen (ASB mit Schwerpunkt Gewerbe) bewertet wird. 
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Tabelle 1 �t ASB-Z 
Ziele, Kriterien, Datengrundlagen und Prognose der Erheblichkeit (in Fettdruck und Gelb: Kriterium erhöhten Gewichts, in Normaldruck: Krite-
rium einfachen Gewichts) 
 

Schutzgü-
ter 

Ziele des Umweltschutzes Kriterien Datengrundlagen 
Indikatoren für die Prog-

nose erheblicher Um-
weltauswirkungen 

Menschen / 
menschliche 
Gesundheit 
 
 
 
 
 
 
 

�¾ Sicherung und Entwicklung des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft (§ 1 BNatSchG, § 13 
LNatSchG NRW) 

�¾ Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und 
vor schweren Unfällen im Sinne des Art. 3 Nr. 13 
der RL 2012/18/EU hervorgerufenen Auswirkun-
gen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 
schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich 
genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege (§ 50 
BImSchG, 12. BImSchV) 

�¾ Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf 
den Menschen durch Lärm, Erschütterungen, 
elektromagnetische Felder, Strahlung und Licht 
(Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG, § 47 a-f 
BImSchG, § 2 ROG, §§ 1, 48 BImSchG, 16., 18., 26. 
und 39. BImSchV, TA Lärm) 

�¾ Schutz vor schädlichen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit durch Luftverunreinigun-
gen (Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und 
saubere Luft für Europa,§ 2 ROG, Geruchsimmissi-
onsrichtlinie GIRL, Nationale Nachhaltigkeitsstra-
tegie, §§ 1, 48 BImSchG, 39. BImSchV, TA Luft) 

Auswirkungen auf die Wohnsitua-
tion / Aufenthaltssituation  
Siedlungsbereiche 

Kartografische Abbildung von Be-
triebsbereichen und Anlagen nach 
Störfall-Verordnung (KABAS) 

�x Lage innerhalb der Abstandsemp-
fehlung eines Betriebsbereiches  

Auswirkungen auf Kurorte / 
Kurgebiete und Erholungsorte / 
Erholungsgebiete 

Kur- und Erholungsorte im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf (Ministerial-
blätter NRW, 
(Ministerialblätter NRW, 
http://sgv.lds.nrw.de/) 
 
Nachträglich aktualisiert in 2013 

�x Flächeninanspruchnahme von Kur- 
und Erholungsgebieten 

 
 
 
 
 
 

Auswirkungen auf die Erholungs-
situation (lärmarme Räume) 

LANUV NRW (lärmarme naturbezo-
gene Erholungsräume); Datenab-
frage März 2012 

�x Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Räumen mit herausra-
gender Bedeutung 

 

Auswirkungen auf die Wohnsitua-
tion / Aufenthaltssituation  
Siedlungsbereiche  

Aktuelle Rechtsverordnungen zu 
den Fluglärmzonen Flughäfen Düs-
seldorf und Weeze �t Stand Dezem-
ber 2013 
Erweiterte Fluglärmzone des RPD �t 
Stand Dezember 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

�x Lage innerhalb einer Fluglärmzone 
oder erweiterten Fluglärmzone 
(Flughäfen Düsseldorf und Weeze)  
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Tiere, Pflan-
zen, Biologi-
sche Vielfalt 

�¾ Schutz wildlebender Tiere, Pflanzen, ihrer Lebens-
stätten und Lebensräume, der biologischen Viel-
falt (FFH-Richtlinie 92/43/EWG, Vogelschutzrichtli-
nie 79/409/EWG, Nationale Strategie zur biologi-
schen Vielfalt, §§ 1, 23, 30, 32, 33, 44 BNatSchG, § 
42 LNatSchG NRW, § 2 ROG) 

�¾ Sicherung sämtlicher Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen (§ 6 WHG, § 2 LWG, § 1 BNatSchG, § 2 
ROG) 

�¾ Schaffung eines Biotopverbundsystems (§ 21 
BNatSchG) 
 

Auswirkungen auf nachfolgende, 
naturschutzrechtlich geschützte 
Bereiche:  
Natura 2000-Gebiete 
 

 
 
 
LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

 
 
�x Flächeninanspruchnahme von 

FFH-/ Vogelschutzgebieten 
�x Vorkommen von FFH-/ Vogel-

schutzgebieten im Umfeld (300m) 
 
(Gesonderter Prüfauftrag gemäß § 34 
BNatschG) 

Nationalparke 
 

In Planungsregion nicht vorkom-
mend 

----- 

Naturschutzgebiete (NSG)  
 

LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

�x Flächeninanspruchnahme von 
NSG 

�x Vorkommen von NSG im Umfeld 
(300 m) 

geschützte Biotope nach § 30 
BNatSchG bzw. § 42 LNatSchG 
NRW) 

LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

�x Flächeninanspruchnahme eines ge-
schützten Biotops 

Auswirkungen auf verfahrenskri-
tische Vorkommen planungsrele-
vante(r) Pflanzen- und Tierarten 
 

LANUV NRW �t Frage zur möglichen 
Beachtung von artenschutzrechtli-
chen Konflikten in vorgelagerter re-
gionalplanerischer Abschätzung ist 
Teil der Scopinganfrage an das LA-
NUV NRW 
 

�x Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischem 
Vorkommen planungsrelevanter 
Tierarten  

 
�x Vorkommen verfahrenskritischer 

planungsrelevanter Tierarten im 
Umfeld (300 m) 

 
�x Flächeninanspruchnahme in Be-

reichen mit verfahrenskritischem 
Vorkommen planungsrelevanter 
Pflanzenarten  

Auswirkungen auf schutzwürdige 
Biotope  

LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 - Biotopkataster 

�x Flächeninanspruchnahme eines 
schutzwürdigen Biotops, welches 
NSG-würdig oder mindestens regi-
onal bedeutsam ist 

Auswirkungen auf Biotopver-
bundflächen 

LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

�x Flächeninanspruchnahme von Bio-
topverbundflächen mit herausra-
gender oder besonderer Bedeu-
tung 
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Fläche �¾ Verringerung der erstmaligen Freiflächeninan-
spruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 3 ROG) 

�¾ Weniger als 30 ha Fläche Neuausweisung pro Tag 
bis 2030 (Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2016) 

�¾ Flächenverbrauchsziel Netto-Null bis 2050 (EU; 
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2016) 

 

Auswirkungen auf nachhaltige 
Flächenschutzziele 

Information zum Planungsanlass �x Erstmalige Flächeninanspruch-
nahme des Freiraumes 

Boden �¾ Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (§ 1 
LBodSchG) 

�¾ Sicherung der natürlichen Bodenfunktionen sowie 
der Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte (§ 1 BBodSchG, § 1 BNatSchG, § 1 
LBodSchG, § 2 ROG) 

�¾ Schädliche Bodenveränderungen sind abzuweh-
ren, der Boden und Altlasten sind zu sanieren (§ 1 
BBodSchG, § 1 LBodSchG) 

Auswirkungen auf schutzwürdige 
Böden 

Datensatz Schutzwürdige Böden 3. 
Auflage, Geologischer Dienst 
Grunddaten Abfrage September 
2018 
 

�x Flächeninanspruchnahme von Bö-
den mit Funktionserfüllungsgrad 
�c�Z�}���Z�^���µ�v�����c�•���Z�Œ���Z�}���Z�^ 

 

Wasser �¾ Schutz der Gewässer vor Schadstoffeinträgen 
(Kommunale Abwasserrichtlinie 91/271/EWG so-
wie Richtlinie über die Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch 98/83/EG, § 27 WHG) 

�¾ Erreichen eines guten mengenmäßigen und che-
mischen Zustands des Grundwassers (§ 47 WHG, 
Art. 4 WRRL) 

�¾ Erreichen eines guten ökologischen Zustands / Po-
tenzials und eines guten chemischen Zustands der 
Oberflächengewässer (§ 29 WHG, Art. 4 WRRL);  

�¾ Vorbeugung der Entstehung von Hochwasserschä-
den und Schutz von Überschwemmungsgebieten 
(§§ 72-78 WHG, Art. 1 Hochwasserrisikomanage-
mentrichtlinie 2007/60/EG, § 1 BNatSchG, § 2 
ROG) 

�¾ Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung (§§ 
48, 50, 51, 52 WHG) 

Auswirkungen auf festgesetzte 
Wasserschutzgebiete, Einzugsge-
biete von öffentlichen Trinkwas-
sergewinnungsanlagen und Re-
servegebiete 

Fachkataster Gewässerschutz, De-
zernat 54 Abfrage April 2018 

�x Flächeninanspruchnahme festge-
setzter Schutzzonen I und II von 
Wasserschutzgebieten oder Ein-
zugsgebieten von öffentlichen 
Trinkwassergewinnungsanlagen 
und Reservegebiete 

 

Auswirkungen auf Überschwem-
mungsgebiete 

Fachdaten Dezernat 54, Abfrage 
April 2018 
 

�x Flächeninanspruchnahme eines 
Überschwemmungsgebietes  

 
 
 
 
 
 
 



 

�ñ�ñ 
Anlage 4 - Umweltbericht 6. Änderung des RPD 

Luft/Klima �¾ Vermeidung von Beeinträchtigungen der Luft und 
des Klimas (§ 1 BNatSchG, § 1 BImSchG) 

�¾ Verringerung der Gesamtsumme der Treibhaus-
gasemissionen in Nordrhein-Westfalen bis zum 
Jahr 2020 um mindestens 25 Prozent und bis zum 
Jahr 2050 um mindestens 80 Prozent im Vergleich 
zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 (§ 3 
Abs. 1 Klimaschutzgesetz NRW) 

�¾ Steigerung des Ressourcenschutzes, der Ressour-
cen- und Energieeffizienz, der Energieeinsparung 
und Ausbau Erneuerbarer Energien zur Verringe-
rung der Treibhausgasemissionen (§ 3 Abs. 2 Kli-
maschutzgesetz NRW) 

�¾ Begrenzung der negativen Auswirkungen des Kli-
mawandels durch die Erarbeitung und Umsetzung 
von sektorspezifischen und auf die jeweilige Re-
gion abgestimmten Anpassungsmaßnahmen (§ 3 
Abs. 3 Klimaschutzgesetz NRW) 

Auswirkungen auf klimatisch und 
lufthygienisch bedeutsame Kalt-
lufteinwirkbereich innerhalb der 
Bebauung 
 
 

Datensatz Klimaanalyse des LANUV 
April 2018 

�x Flächeninanspruchnahme von Kalt-
lufteinwirkbereichen innerhalb der 
Bebauung oder Planung unmittel-
bar angrenzend bei gleichzeitig 
thermisch ungünstiger Situation 
 

Auswirkungen auf Waldflächen 
mit Klimaschutzfunktion 

Wald und Holz NRW Datenabfrage 
Januar 2020 

�x Flächeninanspruchnahme von 
Waldflächen mit Klimaschutzfunk-
tion 
 

Auswirkungen auf Waldflächen 
mit Immissionsschutzfunktion 

Wald und Holz NRW Datenabfrage 
Januar 2020 

�x Flächeninanspruchnahme von 
Waldflächen mit Immissionsschutz-
funktion 
 

Auswirkungen auf klimarelevante 
Böden 

Datensatz Schutzwürdige Böden 3. 
Auflage, Geologischer Dienst 
Grunddaten Abfrage September 
2018 

�x Flächeninanspruchnahme von kli-
marelevanten Böden 

Landschaft �¾ Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 
Landschaft sowie des Erholungswertes (§ 1 
BNatSchG, § 2 ROG) 

�¾ Bewahrung von Naturlandschaften und historisch 
gewachsenen Kulturlandschaften vor Verunstal-
tung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigun-
gen (§ 1 BNatSchG, § 2 ROG) 

Auswirkungen auf nachfolgende 
naturschutzrechtlich geschützte 
Bereiche:  
 
Naturparke 

 
 
 
 
LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

 
 
 
 
�x Nachrichtlicher Hinweis bei Flä-

cheninanspruchnahme von Flä-
chen eines Naturparkes 

Landschaftsschutzgebiete LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

�x Nachrichtlicher Hinweis bei Flä-
cheninanspruchnahme eines LSG 
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geschützte Landschaftsbestand-
teile 

UNB 
Landschaftspläne  
Abfrage Dezember 2012 mit Aktua-
lisierung September 2018 

�x Flächeninanspruchnahme eines ge-
schützten Landschaftsbestandteils 

Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild 

LANUV 2016 - Shapes und Bewer-
tungstabellen zu Landschaftsbild-
einheiten im Plangebiet Düsseldorf 

�x Flächeninanspruchnahme einer 
Landschaftsbildeinheit mit heraus-
ragender Bedeutung 

�x Vorkommen von Landschaftsbild-
einheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld (300 m) 

Auswirkungen auf unzerschnit-
tene verkehrsarme Räume 
(UZVR) 

LANUV NRW Datenabfrage April 
2018 

�x Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR 10-50 km²  

�x Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR 5-10 km² im Verdichtungs-
raum 

 

Kultur- und 
sonstige Sach-
güter 

�¾ Schutz der Baudenkmäler, Denkmalbereiche, Bo-
dendenkmäler / archäologischen Fundstellen, Kul-
turdenkmäler (§ 1 BNatSchG, § 2 ROG, §§ 1und 2 
DSchG NW) 

�¾ Bewahrung von historisch gewachsenen Kultur-
landschaften vor Verunstaltung, Zersiedelung und 
sonstigen Beeinträchtigungen (§ 1 BNatSchG, § 2 
ROG) 

Auswirkungen auf historische 
Kulturlandschaften 

LVR 2013 �t Fachbeitrag Kulturland-
schaft 

�x Flächeninanspruchnahme eines re-
gional bedeutsamen Kulturland-
schaftsbereiches   

Auswirkungen auf denkmal-ge-
schützte Objekte / Bereiche 

LVR - Auflistung aller eingetragenen 
Bodendenkmäler Datenabfrage 
September 2018 

�x Flächeninanspruchnahme von Be-
reichen mit Bodendenkmalen 
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In der Analyse der vorgenannten Kriterien wurden folgende Betroffenheiten festgestellt: 

Im Ergebnis werden durch die beabsichtigte ASB-Z-Festlegung voraussichtlich erhebliche Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Luft/Klima sowie Fläche ausgelöst. Grund hierfür ist die mögliche In-
anspruchnahme von Wald bzw. Gehölzstreifen mit klimaschützender Funktion sowie die erstma-
lige bauliche Inanspruchnahme von bisher als Freiraum dargestellter Bereiche.  

Alle sonstigen Schutzgüter zeigen im Sinne der Prüfmethodik gemäß Kap. 2.4 des Umweltberichts 
keine Betroffenheit. Damit werden die Auswirkungen der Planung auch im Sinne einer schutzgut-
übergreifenden Gesamteinschätzung als nicht erheblich bewertet. 

Im Rahmen der Gesamtplanbetrachtung sind dann mögliche, auch kumulierende, Wirkungen mit 
Einbeziehung eines weiteren Umfeldes der Fläche zu untersuchen. Aus gesamtplanerischer Sicht 
zeigen sich jedoch keine verstärkenden bzw. kumulierenden Umweltauswirkungen. Ebenso wa-
ren signifikante Wechselwirkungen zwischen den einzelnen zu untersuchenden Schutzgüter nicht 
festzustellen.  

Im Rahmen der Alternativenprüfung konnten weder an anderer Stelle noch auf Basis einer ver-
änderten Darstellung im Planbereich besser geeignete Alternativen diskutiert werden. Es handelt 
sich um die Erweiterung eines bereits bestehenden Freizeitstandortes, welcher in einem bereits 
frequentierten und in Nutzung stehenden Raum weiter verfestigt wird. Zudem wurden, wie zuvor 
dargestellt, aus umweltfachlicher Sicht nur wenige Betroffenheiten bei der schutzgutbezogenen 
Prüfung ermittelt.  
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LVR/LWL 2007: Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in Nordrhein-Westfalen �t Grundlagen 
und Empfehlungen für die Landesplanung, Landschaftsverband Rheinland, Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe 

MKULNV 2016: Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umset-
zung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Habitatschutz; Rd.Erl. d. 
Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz v. 
06.06.2016, - III 4 - 616.06.01.18 �t 

MULNV NRW 2020: Zugriff auf Internetauftritt: Kartenanwendung Waldinfo.NRW am 
15.04.2020: https://www.waldinfo.nrw.de/waldinfo.html 

MULNV NRW 2018: Zugriff auf Internetauftritt: Thema Fluglärm am 19.07.2018: 
https://www.umwelt.nrw.de/umwelt/umwelt-und-gesundheit/laerm/fluglaerm/  

ROG - Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 
2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist 

UBA (Umweltbundesamt) (Hrsg.) (2009): Leitfaden zur Strategischen Umweltprüfung. Erstellt im 
Auftrag des UBA im Rahmen des F+E Vorhabens 206 13 100 von Balla. S, H-J Peters, K. Wulfert 
unter Mitwirkung von Mariane Richter (UBA) und Martine Froben (BMU) �t UBA-Texte o8/o9 
(ISSN 1862-4804). 

UVPG: Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung neugefasst durch Bek. vom 24.02.2010, 
zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 08.09.2017 I 3370 

Umgebungslärmrichtlinie: Richtlinie 2002/49/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 

Umweltprüfung RPD, 04.07.2017: Umweltprüfung zur Fortschreibung des Regionalplans Düssel-
dorf, Stand 04.07.2014. Erstellt im Auftrag der Bezirksregierung Düsseldorf, Bosch + Partner 
GmbH, Dr. Ing. Katrin Wulfert (Projektleitung), Herne 04.07.2017 

VV-Artenschutz 2016: Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur 
Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei 
Planungs- oder Zulassungsverfahren. Rd.Erl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW v. 06.06.2016, - III 4 - 616.06.01.17 

VV-Habitatschutz 2016: Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur 
Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Habitatschutz. 
Rd.Erl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
NRW v. 06.06.2016, - III 4-616.06.01.18 

Wald und Holz NRW 2019: Waldfunktionen Nordrhein-Westfalen. Grundsätze und Verfahren zur 
Ermittlung der Waldfunktionen. Münster  

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 18. Juli. 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist. 

Website Geodatenbasis-bb, Website: 
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https://www.geobasis-bb.de/geodaten/atk_dlm1.htm (abgerufen am 13.11.2018) 

Website Geologischer Dienst 2018: Website 
https://www.gd.nrw.de/wms_html/bk50_wms/pdf/BFE.pdf (abgerufen am 21.11.2018) 

Website LANUV.nrw.de  - Grundsätzlicher Hinweis auf den Informationsdienst zu Umweltda-
ten: Website  https://www.LANUV.nrw.de/landesamt/daten_und_informationsdienste/infosys-
teme_und_datenbanken/  

Website LANUV.nrw.de 2018a: Website http://bk.naturschutzinformatio-
nen.nrw.de/bk/de/einleitung (abgerufen am 23.07.2018) Schutzwürdige Biotope in Nordrhein-
Westfalen 

Website LANUV.nrw.de 2018b: Website https://www.LANUV.nrw.de/umwelt/wasser/wasser-
versorgungtrinkwasser/trinkwasserschutzgebiete/, abgerufen am 23.07.2018, Trinkwasser- und 
Heilquellenschutzgebiete 

Website LANUV.nrw.de 2018c: Website https://www.LANUV.nrw.de/fileadmin/LA-
NUVpubl/3_fachberichte/Fachbericht_86_gesichert.pdf, abgerufen am 23.07.2018, Klimaana-
lyse NRW 

Website LANUV.nrw.de 2018d: Website 

https://indikatoren-LANUV.nrw.de/umweltmonitoring-nrw/index.php?indikator= 
2&aufzu=0&mode=indi , abgerufen am 01.08.2018, Monitoring LANUV NRW 

Website waldinfo.nrw.de 2019: Website 

https://www.waldinfo.nrw.de/waldinfo.html, abgerufen am 03.01.2020 

Website Naturschutzinformation 2018: Website: http://uzvr.naturschutzinformatio-
nen.nrw.de/uzvr/de/fachinfo/zerschneidung, abgerufen am 24.07.2018, UZVR 

Website Umweltministerium NRW 2018a: Website: 

https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/lebendinge_gewaesser.pdf, ab-
gerufen am 01.08.2018, Gewässerqualität 

Zusammenfassende Erklärung RPD 2017: Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 3 
ROG in Begründung zum Regionalplan Düsseldorf gemäß Aufstellungsbeschluss des Regionalra-
tes Düsseldorf vom 14.12.20217, Bezirksregierung Düsseldorf 
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Anhang 1 

 

Ergebnisse der Umweltprüfung �t Flächensteckbrief 
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